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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Jürgen Mistol, Thomas Gehring, Ulrike Go-
te, Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr, Verena Osgyan 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Kreuzer, 
Reiß, Freller u.a. und Fraktion (CSU) zur Änderung 
des Kommunalabgabengesetzes 
(Drs. 17/21586) 

Der Landtag wolle beschließen: 

In § 1 Nr. 6 wird Art. 19 wie folgt geändert: 

1. Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„
1
Für die Erhebung von Beiträgen für Straßen-

ausbaubeitragsmaßnahmen sowie die Erhe-
bung von wiederkehrenden Beiträgen für Ver-
kehrsanlagen gilt das Kommunalabgabenge-
setz in der bis zum 31. Dezember 2016 gel-
tenden Fassung, sofern die sachliche Beitrags-
pflicht jeweils spätestens am 31. Dezember 
2016 eingetreten ist.“ 

b) In Satz 2 wird die Angabe „2018“ durch die 
Angabe „2017“ ersetzt. 

2. Abs. 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) Vorauszahlungen, die auf eine nach dem 
Stichtag gemäß Abs. 7 entstandene Beitrags-
schuld geleistet worden sind, werden erstattet.“ 

3. Abs. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 und Satz 3 Nr. 1 werden jeweils die 
Angabe „2017“ durch die Angabe „2016“ er-
setzt. 

b) Satz 3 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. spätestens bis zum 11. April 2018 das 
Vergabeverfahren für Planung und/oder 
erste Bauleistung bereits eingeleitet hatte 
oder mit eigenem Personal Straßenaus-
baumaßnahmen begonnen hatte und“ 

c) Nach Satz 8 wird folgender Satz 9 eingefügt: 

„
9
Eine Begrenzung der Höhe der Erstattungs-

leistungen insgesamt erfolgt hierdurch nicht.“ 

d) Der bisherige Satz 9 wird Satz 10. 

Begründung: 

Bei einem grundsätzlichen Systemwechsel in der Fi-
nanzierung der Ausbaumaßnahmen an Ortstraßen ist 
es im Rahmen der hierfür erforderlichen Rechtsände-
rung unvermeidbar, auf eine Stichtagsregelung abzu-
stellen. Im Hinblick auf die letzte Änderung des Kom-
munalabgabengesetzes betreffend Straßenausbaubei-
trägen im Jahr 2016 ist im Sinne einer verlässlichen 
Politik eine Stichtagsregelung zum 1. Januar 2017 an-
gemessen. Ein Abstellen auf die Festsetzung des Bei-
tragsbescheids kann zur Folge haben, dass innerhalb 
einer beitragsfähigen Anlage nur ein Teil der Beitrags-
pflichtigen herangezogen wird, wenn noch nicht alle 
Beiträge zum 31. Dezember 2017 festgesetzt wurden. 
Zur Konkretisierung des Wortlauts des Gesetzes soll-
te deshalb nicht auf die Festsetzung des Beitrags, 
sondern auf den Zeitpunkt des Entstehens der sachli-
chen Beitragspflicht abgestellt werden. 

Gerade für Vorauszahlungen werden sich darüber 
hinaus Unterschiede zwischen den Gemeinden und 
damit für die einzelnen Beitragspflichtigen ergeben. 
Die Erhebung von Vorauszahlungen war eine Ermes-
sensentscheidung der jeweiligen Stadt oder Gemein-
de. Sofern Vorauszahlungen erhoben wurden, ge-
schah dies teilweise nicht einheitlich für alle Ausbau-
maßnahmen. Durch eine erweiterte Stichtagsregelung 
für Vorauszahlungen sollen derartige Ungleichheiten 
abgemildert werden. Bei der Stichtagsregelung sollte 
im Sinne des Gleichbehandlungsgebots und des Will-
kürverbots ebenfalls die Entstehung der sachlichen 
Beitragspflicht zugrunde gelegt werden. Vorauszah-
lungen nach dem Stichtag 31. Dezember 2016 sind zu 
erstatten. 

Viele Städte und Gemeinden haben in der aktuellen 
Übergangsphase und in Erwartung eines Klarheit 
schaffenden Gesetzentwurfs bewusst auf eine Aus-
schreibung von Straßenausbaumaßnahmen verzich-
tet. Oftmals stehen hinter solchen Maßnahmen jedoch 
jahrelange aufwändige Planungen. Die Vorausset-
zungen für die Erstattung entgangener Beitragsmaß-
nahmen sollte deshalb auf Aufwendungen für Ausfüh-
rungsplanungen erweitert werden. Außerdem soll 
gewährleistet werden, dass die Höhe der Erstattungs-
leistungen insgesamt nicht durch die in einem Kalen-
derjahr zur Auszahlung im Staatshaushalt bereitge-
stellten Mittel begrenzt ist.  
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere 
Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Abgeordneten 
Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Karl Freller u.a. 
und Fraktion (CSU) 

Drs. 17/21586 

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, 
Joachim Hanisch u.a. und Frakti-
on (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/21851 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Kreuzer, 
Reiß, Freller u. a. und Fraktion (CSU) 
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
hier: Entschädigung der Gemeinden 
(Drs. 17/21586) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, 
Joachim Hanisch u.a. und Frakti-
on (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/21852 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Kreuzer, 
Reiß, Freller u. a. und Fraktion (CSU) 
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
hier: Stichtagsregelung 
(Drs. 17/21586) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, 
Joachim Hanisch u.a. und Frakti-
on (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/21853 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Kreuzer, 
Reiß, Freller u. a. und Fraktion (CSU) 
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

hier: Ersterschließung - 25-Jahresfrist 
(Drs. 17/21586) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Mar-
kus Rinderspacher, Dr. Paul Wengert, 
Klaus Adelt u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/22255 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Kreuzer, 
Reiß, Freller u. a. und Fraktion (CSU) zur Ände-
rung des Kommunalabgabengesetzes  
(Drs. 17/21586)  
hier: Stichtagsregelung und Vorausleistungen 
 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Kathari-
na Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/22256 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Kreuzer, 
Reiß, Freller u.a. und Fraktion (CSU) zur Ände-
rung des Kommunalabgabengesetzes 
(Drs. 17/21586) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter zu 1: Manfred Ländner 
Berichterstatter zu 2-4: Joachim Hanisch 
Mitberichterstatter zu 1: Klaus Adelt 
Mitberichterstatter zu 2-4: Manfred Ländner 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf 
endberaten. 

Zum Gesetzentwurf wurden die Änderungsan-
träge Drs.17/21851, Drs. 17/21852 und Drs. 
17/21853 eingereicht.  
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Nach der federführenden Beratung wurden 
zusätzlich noch die Änderungsanträge Drs. 
17/22255 und Drs. 17/22256 eingereicht. 

 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 
17/21581, Drs. 17/21852 und Drs. 17/21853 
in seiner 94. Sitzung am 16. Mai 2018 bera-
ten. 

 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/21581, Drs.17/21852 und Drs. 17/21853 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Gesetzentwurf und die Ände-
rungsanträge Drs. 17/21851, Drs. 17/21852, 
Drs. 17/21853, Drs. 17/22255 und Drs. 
17/22256 in seiner 198. Sitzung am 5. Juni 
2018 mitberaten. 
 
 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: 1 Zustimmung,  
  3 Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags 
Drs. 17/22256 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: 3 Zustimmung, 
  1 Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/21851 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: 3 Ablehnung,  
  1 Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/21852 und 17/21853 hat der Ausschuss mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/22255 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: 3 Zustimmung 
  1 Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 17/21851, Drs. 
17/21852, Drs. 17/21853, Drs. 17/22255 und 
Drs. 17/22256 in seiner 93. Sitzung am 7. Juni 
2018 endberaten. 
 
 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass folgende Änderungen durchgeführt wer-
den: 

1. Im Einleitungssatz des § 1 werden nach 
den Wörtern „das zuletzt durch Art. 39b 
Abs. 4 des Gesetzes vom“ die Wörter 
„15. Mai 2018“ und nach den Wörtern 
„(GVBl. S.“ die Zahl „230“ eingefügt. 

2. Die Wörter „(Drs. 17/19628)“ werden ge-
strichen.  
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/22256 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis: 

 
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/22255 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 
17/21851, 17/21852 und 17/21853 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Manfred Ländner 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 14.06.2018 Drucksache 17/22771 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Jürgen Mistol, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Gisela 
Sengl, Dr. Sepp Dürr, Verena Osgyan und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/22256, 17/22685 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Kreuzer, Reiß, Freller u.a. 
und Fraktion (CSU) zur Änderung des Kommunalabgabengeset-
zes 
(Drs. 17/21586) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Hubert Aiwanger
Abg. Manfred Ländner
Abg. Bernhard Pohl
Abg. Klaus Adelt
Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Jürgen Mistol
Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Staatssekretär Gerhard Eck
Abg. Dr. Leopold Herz
Abg. Michael Hofmann



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe die Tagesordnungspunkte 4 

und 5 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. 

Lima) Dr. Peter Bauer u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und des 

Finanzausgleichsgesetzes (Drs. 17/19093) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. 

(Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

(Drs. 17/21461) 

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Karl Freller u. a. 

und Fraktion (CSU)

zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (Drs. 17/21586) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Joachim 

Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

hier: Entschädigung der Gemeinden (Drs. 17/21851) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Joachim 

Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

hier: Stichtagsregelung (Drs. 17/21852) 

und
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Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Joachim 

Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

hier: Ersterschließung - 25-Jahresfrist (Drs. 17/21853) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Paul Wengert, 

Klaus Adelt u. a. und Fraktion (SPD)

hier: Stichtagsregelung und Vorausleistungen (Drs. 17/22255) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 

Jürgen Mistol u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Drs. 17/22256) 

Bevor ich die Aussprache eröffne, weise ich darauf hin, dass die Fraktion der FREI-

EN WÄHLER zu ihren drei Änderungsanträgen zum Gesetzentwurf der CSU-Fraktion 

namentliche Abstimmung beantragt hat. Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im 

Ältestenrat wurde hierzu eine Gesamtredezeit der Fraktionen von 48 Minuten verein-

bart. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärk-

sten Fraktion, das sind 16 Minuten. Beginnen wir mit der Aussprache. Erster Redner 

ist Herr Kollege Aiwanger von den FREIEN WÄHLERN. Bitte schön, Herr Kollege.

Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Sehr geehrter 

Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die heute stattfindende Abschaf-

fung der Straßenausbaubeiträge ist der größte Befreiungsschlag für die Bürgerinnen 

und Bürger Bayerns, der in dieser Legislaturperiode angegangen worden ist. Es gab 

persönliche Betroffenheiten in großer Zahl und in massiver Höhe. Die Unterstützung 

für unser Vorhaben, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, lässt sich schon an der 

hohen Zahl derer ablesen, die unser Volksbegehren unterstützt haben: Innerhalb von 

rund sieben Wochen wurden trotz klirrender Kälte 350.000 Unterschriften gesammelt. 

Das war ein Selbstläufer.
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Hunderttausende, am Ende sogar Millionen Bürger in Bayern waren über Jahre hin-

weg von einer äußerst ungerechten, äußerst unsozialen und äußerst bürokratischen 

Regelung betroffen, nach der die Anwohner an der Sanierung und am Ausbau einer 

Straße einen Kostenanteil bis zu 85 % tragen mussten. Dabei wurde keine Rücksicht 

darauf genommen, wie die finanziellen Verhältnisse dieser Bürger sind. Irgendwann 

wurde dann in der zweiten und dritten Argumentationsebene die Überlegung herange-

zogen, was das Haus wert ist. Manche Hausbesitzer mussten 20.000, 50.000 und 

manchmal sogar 100.000 Euro pro Haus bezahlen. Solche Beträge waren keine Aus-

nahme, sie waren fast Standard. Über diese bürgerunfreundliche Maßnahme wurden 

zuletzt jährlich rund 65 Millionen Euro an Bürgergeldern eingesammelt. Es wurden 

hunderte Prozesse ausgelöst. Viele Bürger klagten gegen die Bescheide. Die Gemein-

den mussten ein sehr bürokratisches Verfahren wasserdicht abwickeln, um vor Gericht 

bestehen zu können. Das Ganze schrie geradezu nach einer Änderung.

Wir haben den Stein ins Rollen gebracht. Wir haben den Hilferuf der Bürger bayern-

weit gehört. Wir haben gesagt: So können wir nicht weitermachen. Wir müssen die Be-

troffenheit ausschalten, wir dürfen das Eigentum nicht über Gebühr belasten. Wir müs-

sen auch Gerechtigkeit in die kommunale Ebene bringen. – Das Einführen der 

Satzungen und die Abwicklung von Straßenausbaubeitragsmaßnahmen waren zu 

schlimmer Letzt nämlich auch an die Frage gebunden, ob eine Gemeinde Stabilisie-

rungshilfen bekommt oder nicht. Arme Gemeinden, die vom Staat quasi Sozialhilfe be-

kommen, damit sie ihre Grundaufgaben überhaupt erfüllen können, mussten oben-

drein ihre Bürger über Straßenausbaubeiträge abkassieren. Reichere Kommunen 

konnten es sich hingegen zwischenzeitlich durchaus leisten, darauf zu verzichten. 

Dann aber gab es ein Urteil, das die Situation verschärft hat. Das betraf Hohenbrunn 

bei München. Das Urteil ist vom November 2016 und enthält die Aussage, jetzt müss-

ten alle Gemeinden diese Maßnahmen anwenden. Dann kam der entscheidende stra-

tegische Fehler der CSU-Staatsregierung, als sie sagte: "Dann machen wir es für 

alle", anstatt zu sagen: Dann schaffen wir sie für alle ab. – Wir sehen, dass andere 

Bundesländer mittlerweile keine Straßenausbaubeträge mehr einziehen. Immer mehr 
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machen sich auf dem Weg, darauf zu verzichten. Wir FREIEN WÄHLER stoßen mitt-

lerweile auch in anderen Bundesländern an, diesen Weg Bayerns mitzugehen. Wir 

sehen, wir sind auf dem richtigen Weg.

Dann kam eine Reihe von Gesetzentwürfen, zunächst von den FREIEN WÄHLERN. 

Die CSU hat nachgezogen, weil sie gemerkt hat: Hoppla, da haben wir etwas überse-

hen. Leider Gottes springt euer Gesetz aber zu kurz. Ich sage Ihnen jetzt, wo wir bei 

diesem Thema am Ende stehen wollen. Heute ist zwar ein riesiges Etappenziel zu ver-

zeichnen; denn: Jawohl, die Straßenausbaubeiträge werden für die Zukunft abge-

schafft. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Etappensieg, das ist nur ein Etappenziel. Das 

Endziel dieser Reise für den Bürger lautet, dass die Bürger Beiträge zurückerstattet 

bekommen, die bis zum 1. Januar 2014 schon geleistet worden sind.

(Tobias Reiß (CSU): Das kostet eine Milliarde Euro!)

– Jetzt sind wir schon bei einer Milliarde? – Es sind nur wenige hundert Millionen. Aber 

okay, dann sehen Sie, wie sehr die Bürger hier belastet worden sind. Erstens geht es 

darum, massive Betroffenheiten wieder gutzumachen, zweitens darum, die unanstän-

dige Vorgehensweise des Staates in den letzten Jahren wieder gutzumachen. Der 

Staat ist nämlich mit den Gemeinden und mit den Bürgern in den letzten Jahren er-

presserisch umgegangen. Er hat ihnen über die Rechtsaufsicht mit der Aussage die 

Pistole auf die Brust gesetzt: Wenn du nicht eine Satzung anwendest, bekommst du 

deine Stabilisierungshilfe nicht, wird dir dein Haushalt nicht genehmigt. – Das war eine 

Erpressung der kommunalen Ebene. Das war in vielen Fällen so.

(Tobias Reiß (CSU): Rechtsstaat nennt man das!)

– Das war kein Rechtsstaat, das war schon Unrecht an dieser Stelle.

(Tobias Reiß (CSU): So ein Quatsch! – Ingrid Heckner (CSU): Rechtskonformes 

Vorgehen war das!)
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Das müssen wir korrigieren. Es gibt Beispiele. In Gemeinderatsitzungen in fränkischen 

Regionen ist die Rechtsaufsicht aufgetreten und hat gesagt: Wenn ihr das nicht tut, 

dann macht ihr euch strafbar. – Meine Damen und Herren, das Abstimmungsverhalten 

im Gemeinderat wurde quasi in die Richtung gedrängt: Wer nicht für die Satzung ist, 

der kann belangt werden. Einige haben das Mandat dann sogar niedergelegt. Das war 

schon nicht mehr Recht, das war zu viel.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Das hat dann am Ende auch das Fass zum Überlaufen gebracht, hat den Funken an 

die Zündschnur gelegt, und heute geht die Bombe Gott sei Dank hoch. Damit wird die-

ses Thema etappenweise erledigt.

Ich sage es noch einmal: Diese Ungerechtigkeit gegenüber den Bürgern und den Ge-

meinden schreit zum Himmel. Sie schreit weiterhin gen Himmel, und zwar deshalb, 

weil es Fälle gibt, dass Bürger noch Ende 2017 Beitragsbescheide zur Vorauszahlung 

für Straßen bekommen haben, die noch gar nicht angefasst waren. Die Bescheide 

enthielten das Zahlungsziel 2018. So ist beispielsweise in einer Verwaltungsgemein-

schaft eine Straße zwar fertig gebaut, der Beitragsbescheid war aber bis zum Januar 

dieses Jahres nicht erlassen.Die müssen für die fertige Straße nichts zahlen, und der 

Kollege in derselben Gemeinde, der den Beitragsbescheid Ende 2017 bekommen hat, 

obwohl die Straße noch gar nicht angefasst wurde, ist zahlungspflichtig in Höhe von 

teilweise mehr als 70.000 Euro. Das ist der ganz große Skandal an Ihrem Gesetz, das 

dringend korrigiert werden muss.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Sie haben jetzt noch wenige Minuten Zeit vor der Abstimmung, um darüber nachzu-

denken und dieses Thema zu klären. Es wird mit Sicherheit juristisch geprüft werden, 

ob das überhaupt durchzuhalten ist, und es wird spätestens – und dafür verbürge ich 

mich – ab Herbst dieses Jahres ein ganz großes Thema sein, ob die CSU hier weiter-

hin den Ministerpräsidenten stellen wird oder nicht. Dann wird diese Regelung korri-
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giert, und Bürger bekommen rückwirkend Geld, wenn sie, teilweise in unanständiger 

Weise, für den Straßenausbau herangezogen worden sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen und Herren, der ebenso große Skandal an Ihrem Gesetz ist auch, dass 

Sie den Gemeinden bis heute keinen reinen Wein einschenken, wie es in Zukunft wei-

tergehen soll. Sie wickeln das hier und jetzt irgendwie mit halber Begeisterung ab. Ein 

Bürgermeister draußen, ob er bisher eine Satzung hatte oder nicht, weiß heute, 

Mitte 2018, noch nicht, ob er im Januar Geld bekommt, wenn er eine Straße ausbaut, 

in welcher Höhe und wie das vor sich geht und was auch immer. Das ist ein Skandal 

sondergleichen.

(Zuruf des Abgeordneten Tobias Reiß (CSU))

Ich vermisse hier auch eine klare Position des Gemeindetages; der hält die Füße zu 

still. Auch der Gemeindetag müsste an dieser Stelle von der Staatsregierung Pla-

nungssicherheit und die entsprechenden Finanzmittel einfordern, damit diese dringend 

nötige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für die Gemeinden alternativ finanziert 

wird. Dazu höre ich vom Gemeindetag nichts, dazu höre ich von Ihnen nichts. Die Bür-

germeister brauchen diese Auskunft. Unser Wunsch ist hier ganz klar, das steht auch 

im Gesetz, dass mindestens 150 Millionen Euro im Jahr eingesetzt werden, um diesen 

wegfallenden Bürgerbeitrag zu kompensieren und auch die Gemeinden, die bisher 

keine Satzung hatten, in den Genuss kommen zu lassen. Sie lehnen das kaltschnäu-

zig ab. Das ist ein großer Fehler. Ich verstehe nicht, dass Sie das nicht kapieren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ein weiterer ganz großer Störfall in diesem Gesetz ist das Thema der Ersterschlie-

ßung für alte Straßen, die vor mehr als 25 Jahren in der Vergangenheit technisch erst-

hergestellt worden sind. Diese können noch bis zum 1. April 2021 als Ersterschlie-

ßung abgerechnet werden. Ich sage Ihnen voraus: Wenn die 
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Straßenausbaubeitragssatzung gekippt ist und keine Alternativfinanzierung im Raum 

steht, dann werden viele Bürgermeister dazu gezwungen sein, diesen unschönen Weg 

zu gehen, irgendwelche Uraltstraßen auszukramen und zu sagen: Da ist nie eine Erst-

erschließung bezahlt worden, bzw. es kann keiner mehr beweisen, weil nach der Ge-

meindegebietsreform die Unterlagen nicht mehr vorhanden sind, weil das schon vor 

Jahrzehnten passiert ist, wir rechnen aber die Straße ab, die schon seit hundert Jah-

ren dort ist und befahren wird. Deshalb fordern wir, dieses Verjährungsdatum nicht auf 

2021 zu setzen, sondern es im Hier und Jetzt zu setzen, meinetwegen den 1. Januar 

2018, und zu sagen: Alle Straßen, die älter als 25 Jahre sind und nicht als Erster-

schließung abgerechnet sind, dürfen auch künftig nicht mehr abgerechnet werden; die 

kommen aber in das neue System unseres Fördertopfes für Ausbau. Dann kann der 

Bürgermeister, wenn er diese Straße repariert, über diesen Fördertopf abwickeln, hat 

die Ersterschließungsdebatte für die alten Straßen vom Hals und hat eine ordentliche 

Finanzierung. Das ist unser Modell.

Ihr Modell lässt die Leute im Regen stehen und bringt keine Klarheit. Bessern Sie also 

nach, entweder heute oder nach der Landtagswahl, dann können Sie nicht mehr an-

ders.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ich sage abschließend: Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge war ein Riesen-

befreiungsschlag für Bayern, für die Gemeinden, für die Bürger. Leider bleibt die 

Staatsregierung heute auf halbem Weg stehen. Die FREIEN WÄHLER werden des-

halb hier weiterkämpfen, bis wir dieses Endziel erreicht haben: eine ordentliche und 

vernünftige Finanzierung für die Gemeinden.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Aiwanger, Sie haben Ihre Re-

dezeit schon um eine Minute überschritten.

Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Danke schön.
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(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat der Kollege Ländner von der CSU das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Manfred Ländner (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen!

(Thomas Mütze (GRÜNE): Mikro! – Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Er wollte 

mir den Strom abdrehen, und dich hat es erwischt! – Allgemeine Heiterkeit)

– Geteiltes Leid ist halbes Leid, lieber Herr Kollege.

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, das Thema der Straßenausbaubeiträge be-

gleitet uns seit Jahren. Sie sind in großer Zahl ebenfalls kommunalpolitisch tätig. Wie 

ich aus Ihrem Beitrag gehört habe, Herr Kollege Aiwanger, wird es uns auch noch wei-

ter begleiten: Die Straßenausbaubeiträge waren eine Katastrophe, und die Abschaf-

fung ist auch eine Katastrophe und ein Skandal. Es ist schon schwer zu entscheiden, 

was man in diesem Bereich machen soll. Alles, was man macht, ist ein Skandal.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Auf uns hören!)

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Verwaltungen und auch unsere Gerichte 

waren mit Straßenausbaubeiträgen über Jahrzehnte beschäftigt. Hier gibt es sicherlich 

Erleichterungen. Natürlich waren nicht in jedem Fall Kommunen beteiligt; manche 

waren weniger beteiligt, sie hatten nämlich keine Satzung. Manche waren etwas mehr 

beteiligt, die hatten Satzungen und ein gutes Einvernehmen nach Bürgerversammlun-

gen, nach Gesprächen, haben auch Interessen von Bürgern hervorragend behandelt. 

Manche hat es natürlich besonders getroffen, wenn es hohe Beiträge gegeben hat, 

und es wird sie auch weiterhin besonders treffen, wenn keine Beiträge mehr kommen, 

aber dringend saniert werden muss. Die "Strabs", die Straßenausbaubeiträge, bewe-

gen die Kommunen, bewegen die Menschen, natürlich wiederum die, die bezahlen 

müssen, und wenn etwas die Menschen bewegt, dann bewegt es auch die Politik.
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Wir haben uns im vergangenen Jahr über eine Gesetzesänderung intensiv unterhalten 

und diese mit breiter Mehrheit im Hohen Haus beschlossen. Daran waren auch die 

FREIEN WÄHLER beteiligt. Ziel war es, die Zahlungspflicht zu erleichtern und Härte-

fälle zu vermeiden. Wir wollten 2018 evaluieren. Aus der Evaluierung ist die Abschaf-

fung geworden. Ich will wirklich nicht pathetisch werden – dazu neige ich auch nicht –, 

aber es ist zumindest eine kleine historische Stunde heute im Plenarsaal, ein Paradig-

menwechsel im Umgang der Gemeinden mit dem Bürger beim Straßenausbau.

Lassen Sie mich zwei Dinge feststellen: Erstens. Es ist allgemein bekannt, dass wir 

die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Wir entlasten in Zukunft zahlreiche Bürgerin-

nen und Bürger, wir entlasten Gemeinden und Gemeindeverwaltungen, Verwaltungs-

gerichte, wir entlasten aber nicht die Haushalte der Gemeinden und auch nicht die 

Staatskasse.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Das müsstet ihr tun, und das könntet ihr 

auch!)

– Nein, die Staatskasse zu entlasten, ist ganz schwer, weil alles der Staat bezahlen 

soll, Herr Kollege Aiwanger.

Zweitens. Wir haben eine Zeit des Übergangs. Diese Zeit des Übergangs ist eine sehr 

schwere. Jede Übergangsregelung hat irgendwo eine Grenze, außer der Erstattung 

bis zum Inkrafttreten des Gesetzes irgendwann vor Jahrzehnten. Die Zeit des Über-

gangs gilt es zu gestalten. Nun gibt es unterschiedlichste Varianten, diese Übergangs-

zeit zu gestalten. Herr Kollege Aiwanger, Sie sprechen einige Gestaltungsvarianten 

an: Rückzahlung bis 2014 – das ist von unserer Seite aus betrachtet ein willkürlich ge-

wählter Zeitraum –, der Bayerische Gemeindetag spricht von Konzentration auf das 

Entstehen der Beitragsschuld, manche sprechen davon, bezahlte Beträge, also End-

beträge, nicht zu erstatten, Vorausleistungsbescheide zu erstatten, egal, wann sie er-

gangen sind. Wir haben uns diese Diskussion nicht leicht gemacht.Ich kann also nicht 

sagen, dass uns die Argumente, die gekommen sind, die Anliegen der Bürgerinnen 
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und Bürger und die zahlreichen, in die Hunderte gehenden E-Mails, die jeder von uns 

hier im Hohen Haus sicherlich erhalten hat, nicht beeindruckt haben. Es war für uns 

wichtig, dass wir uns intensiv mit jedem einzelnen Argument auseinandergesetzt 

haben: Wann entsteht die Beitragspflicht? Wie schaut es mit der rückwirkenden Erstat-

tung aus? Können wir Vorausleistungen erstatten? Wenn, dann wem?

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen – ich darf das so im Namen unserer Fraktion 

feststellen –, dass jede Grenze am Schnittpunkt des Übergangs neue Begehrlichkei-

ten geweckt hätte und jede Entlastung andere Fragen aufgeworfen hätte: Warum nicht 

ich, warum nur dort? Sie sprechen gerne von Ungerechtigkeiten und von Skandalen. 

Ich glaube, Zahlungen in der Vergangenheit sind nicht ungerecht, weil alles auf Recht, 

Gesetz und Satzungen fundiert war.

Lassen Sie mich vielleicht von Härten sprechen. Ja, es gibt Härten bei den Straßen-

ausbaubeiträgen. Es hat Härten gegeben, als es Satzungen gegeben hat, und es gibt 

genauso Härten, wenn wir sie jetzt abschaffen. Jede Grenze, die gezogen würde, 

würde natürlich Begehrlichkeiten neu wecken. Und wie es bei jeder Grenze ist, haben 

wir uns für einen Stichtag entschieden. Wir wollten die Straßenausbaubeiträge für die 

Zukunft abschaffen. Wir wissen, dass wir hier Härten hinterlassen werden, und wir 

wissen, dass wir mit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vermutlich sogar po-

litisch noch mehr Ärger haben, als wenn wir sie beließen. Wir schaffen Härten bei Bür-

gerinnen und Bürgern. Wir schaffen Härten bei der kommunalen Familie, und wir wis-

sen natürlich auch, dass wir bei diesem Thema, weil es ja – wie soll ich sagen? – bei 

den Bürgerinnen und Bürgern am empfindlichsten Körperteil aufschlägt, nämlich am 

Geldbeutel, wenn Sie mir diese Flapsigkeit gestatten, weiter Ärger bekommen werden.

Daher haben wir uns bemüht, nachvollziehbare Grenzen zu setzen und die Grundsät-

ze "Bescheid ist Bescheid" und "bezahlt ist bezahlt" aufrechtzuerhalten. Wir wissen, 

sehr geehrte Damen und Herren, dass unsere Kommunen natürlich Befürchtungen 

haben. Wir werden wesentlich mehr Anfragen der Bürgerinnen und Bürger in den 

Kommunen bekommen: Warum wird meine Straße nicht gemacht? Früher haben sich 
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der Bürgermeister, die Bürgermeisterin und der Gemeinderat in Gemeinden, die eine 

Satzung hatten, mit den Bürgern unterhalten: Wenn wir sie machen, machen wir sie 

gern; aber ihr wisst, ihr seid dabei. Das hat oftmals zur Verbesserung des Straßenzus-

tands über Nacht geführt. Was ist jetzt? – Jetzt werden die Bürger natürlich zu Recht 

auf die Gemeinde zukommen: Meine Straße ist kaputt; bitte machen! Die kommen, die 

kommen, die kommen.

Wir sind – das war zu Beginn des vermutlichen oder des beabsichtigten Bürgerbegeh-

rens – in die Diskussion mit einem Betrag von 60 Millionen im Jahr eingestiegen; er ist 

immer genannt worden. 60 Millionen im Jahr müsse sich doch der reiche Freistaat 

Bayern leisten können. Es sind aber nicht 60 Millionen im Jahr, die zukünftig auf die 

Gemeinden zukommen werden, sondern ein wesentlich höherer Betrag. Wir erleben 

nicht nur einen Paradigmenwechsel im Verhältnis des zahlungspflichtigen Bürgers zur 

Gemeinde, sondern wir erleben auch einen Paradigmenwechsel im Gefühl, wie der 

Bürger seine Straße sieht, wie Gemeinden ihre Straßen behandeln und wie Gemein-

deräte die Intention behandeln, Straßen zu sanieren oder es zu lassen.

Die Diskussionen, die wir in den Bürgerversammlungen in den vergangenen Jahr-

zehnten erlebt haben, waren nicht einfach. Ich bin auch schon seit vier Jahrzehnten in 

einem Kommunalparlament; das liegt allein an meinem fortschreitenden Alter. Die Dis-

kussionen in den Bürgerversammlungen wird es nicht mehr geben; das ist richtig. Es 

werden andere kommen. Es wird nicht darum gehen, Ausbaubeiträge und die Beteili-

gung der Gemeinde festzusetzen und die Bürger zu informieren, sondern es wird in 

den Bürgerversammlungen über die Sanierung diskutiert werden: warum Straße A 

und nicht Straße B? Was zuerst? Die Gemeinden werden Sanierungspläne aufstellen, 

und wir werden die Diskussionen in den Gemeinden nicht verhindern. Wir wollen sie 

auch nicht verhindern, sie sind gut so. Aber wir schaffen nicht nur Erleichterungen im 

Ablauf der Diskussion in der kommunalen Familie. Wenn wir heute Straßenausbaubei-

träge abschaffen – ich habe es schon erwähnt –, kommen wir in schwierige Zeiten. 
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Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch die Verwaltungsgerichte nicht 

entlasten; das kommt erst auf Dauer.

Daher gestatte ich mir, mit einem Blick in die Zukunft abzuschließen. Ja, nach der 

Übergangszeit wird es keine Straßenausbaubeiträge mehr geben. Und wir müssen 

den Kommunen auch sagen – das tun wir heute –, wir werden sie nicht im Stich las-

sen, was Finanzen betrifft, sondern sie staatlich unterstützen. Dass heute noch kein 

Betrag und kein Modus feststehen, ist dem geschuldet, dass wir natürlich intensiv dis-

kutieren, dass sich der Bayerische Gemeindetag zu Recht auf die CSU verlässt und 

dass wir in eine intensive Diskussion einsteigen werden. Wir werden diese Beträge 

auch in den Nachtragshaushalt einstellen, davon können Sie sicher ausgehen. Auch 

in Zukunft können sich die Kommunen auf den Freistaat Bayern verlassen.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Oje!)

Auch in Zukunft werden sich die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr mit Straßenaus-

baubeiträgen auseinandersetzen müssen. Die Zeit des Übergangs birgt Härten – Här-

ten, die nicht vermeidbar sind. Eine Verschiebung der Grenzen erzeugt neue Härten. 

Wir beschließen heute wie in unserer Vorlage: Bescheid ist Bescheid, bezahlt ist be-

zahlt. Die Änderungsanträge und den Gesetzentwurf der FREIEN WÄHLER lehnen wir 

ab.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. Bleiben Sie 

bitte am Rednerpult. Herr Kollege Pohl hat sich für eine Zwischenbemerkung gemel-

det. Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Kollege Länd-

ner, ich nehme Ihnen die Wehmut über die Abschaffung der Beiträge ehrlich ab. Aber 

Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich sie nicht teile.
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Sie sagen, die Wahl eines Stichtags sei willkürlich. Das würde natürlich für Ihren Stich-

tag genauso gelten. Ich sage: Nein, die Wahl des Stichtags ist eine bewusste politi-

sche Entscheidung sowohl bei der CSU als auch bei uns als auch bei den anderen 

Fraktionen. Wir schonen die Bürger, ihr schont die Staatskasse. Deswegen haben wir 

im Nachtragshaushalt auch 250 Millionen drin, um die vier Jahre zu überbrücken.

Ein zweiter Punkt. Sie sagen: Bescheid ist Bescheid, und es wird immer Härten 

geben. Und Sie verweisen auf die Verwaltungsgerichte. Wir sind gehalten, ein Gesetz 

zu machen, das vor den Verwaltungsgerichten standhält. Und das sage ich Ihnen 

schon: Es gibt im bürgerlichen Recht, im Verwaltungsrecht usw. den Grundsatz: Leis-

tung – Gegenleistung. Da stelle ich mir schon die Frage, warum manche Bürger Vo-

rauszahlungen für etwas leisten sollen, was noch nicht gebaut ist, und andere Bürger 

für etwas, was bereits gebaut ist, nicht zahlen sollen. Die eine Gemeinde verlangt Vo-

rauszahlungen und die andere Gemeinde verzichtet darauf. Das ist nicht zu erklären 

und eine Härte, eine Ungerechtigkeit.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Schließlich und endlich muss ich Sie fragen: Warum lösen Sie die Frage der kommu-

nalen Finanzierung nicht, wie auch immer? Ihr Gesetz ist unvollständig, und das un-

mittelbar vor einer Landtagswahl. Wir FREIEN WÄHLER sehen die ganz klare Rege-

lung vor: 150 Millionen Euro aus dem Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund. Das muss 

reichen. Wenn am Ende 160 Millionen Euro nötig wären, müssten wir im Jahr darauf 

mit 10 Millionen nachsteuern. Aber ihr lasst alles im Dunkeln. Und das wird euch bei 

den Wahlen auf die Füße fallen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Herr Kollege 

Ländner, Sie haben das Wort.
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Manfred Ländner (CSU): Erstens. Ich empfinde keine Wehmut dafür, weil wir sie ab-

schaffen, sondern ich empfinde Wehmut, weil ich die Diskussionen sehe, die jetzt 

kommen. Der Redebeitrag hat bewiesen: Die Freude über die Abschaffung wird im 

Prinzip durch solche Beiträge wie die Ihren – alles ungerecht, alles blöd, alles Mist – 

konterkariert.

(Beifall bei der CSU)

Wenn ich sage, Verwaltungsgerichte werden beschäftigt, sage ich damit nicht, dass 

wir verlieren. Oberste Prämisse des Gesetzentwurfs der CSU war, dass er vor den 

Verwaltungsgerichten standhält, und Sie werden von mir nicht verlangen können, dass 

ich eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichtes präjudiziere. Das würde auch nicht 

funktionieren, weil die Gerichte unabhängig sind – das haben Sie in Ihrer Ausbildung 

auch gelernt. Wir können diese Prozesse nicht vermeiden, egal, welche Grenze wir 

setzen. Das wissen Sie, und das weiß ich. Wir haben auch keine willkürliche Grenze 

gesetzt, sondern sagen: Bescheid ist Bescheid. – Dazu stehen wir.

Sie wissen auch, dass diese 100 Millionen Euro, 150 Millionen Euro eingesetzt wer-

den, wir aber vor der Aufstellung des Haushaltes und vor dem Abschluss der Gesprä-

che mit der kommunalen Familie hier keine Zahlen nennen können.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Wir haben einen Nachtragshaushalt!)

Sie können sie ja fordern.

(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

Was Sie schreiben, hat keine bindende Wirkung. Herr Pohl, was Sie erzählen, hat 

keine bindende Wirkung. Das ist alles wunderschön, aber bindende Wirkung hat, was 

hier beschlossen wird.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Handeln, nicht reden!)
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Selbst wenn wir Zahlen in den Mund nähmen, müssten wir heute einen Beschluss fas-

sen. Wir können doch nicht vor der Abschaffung eines Gesetzes beschließen, wie es 

kompensiert wird. Das haut nicht hin, sondern man muss die Reihenfolge einhalten.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Wir haben doch gerade Haushaltsberatungen, 

Herr Kollege!)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Pohl, wir führen hier keine 

Zwiegespräche.

Manfred Ländner (CSU): Zweitens. Wir haben das schon alles diskutiert, aber wir 

können das nachher gerne auf den Fluren des Maximilianeums fortsetzen. Ich bedan-

ke mich für Ihre Beiträge. Daran können Sie genau erkennen, worin meine Wehmut 

besteht. Wir haben mit der Abschaffung mehr Ärger, als wir mit der Beibehaltung hät-

ten. Sie werden das kräftig schüren, Herr Pohl, davon bin ich überzeugt.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat Kollege Adelt von der SPD das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Klaus Adelt (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor circa zwei 

Jahren haben wir zu diesem Thema nach einer ausführlichen Beratung in den Aus-

schüssen

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Nein!)

hier bereits einstimmig den Beschluss zur Neuregelung des KAG gefasst. Heute ste-

hen wir wieder hier und diskutieren über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. 

Ich habe in meiner Zeit als Bürgermeister nicht erlebt, dass Grundsatzbeschlüsse in-

nerhalb von zwei Jahren völlig umgeworfen werden.

Mit dem heutigen Tag ist die "Strabs" tot. Für die Haus- und Grundstücksbesitzer stellt 

das eine echte Entlastung dar, und zwar insbesondere mit Blick auf die Haus- und 
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Grundstückspreise im peripheren Raum. Ich denke dabei an die Handwerker, die Ar-

beiter und die Industriearbeiter, die jahrelang hart gearbeitet und für ein Eigenheim ge-

spart haben, und die bei einem Ausbau mit Beträgen zwischen 3.000 Euro und 

20.000 Euro, aber auch darüber hinaus, erneut zur Kasse gebeten wurden. Das war 

sicherlich nicht leicht, zumal das eigene Haus eine Altersvorsorge ist. Ich musste in 

meiner 24-jährigen Amtszeit viele einschlägige Bescheide versenden, und glauben Sie 

mir: Keinen einzigen habe ich gerne und mit großer Freude verschickt, weil jeder 

wusste, was das auslöst.

Die "Strabs" ist tot, und das ist gut. Allerdings ist die vorliegende Lösung nicht gerecht. 

Die meisten Gemeinden waren auf die Straßenausbaubeiträge angewiesen, und nur 

die wenigsten Kommunen können Straßensanierungen jetzt aus ihrer Portokasse be-

zahlen. Das Geld muss aber von irgendwoher kommen, und letztendlich zahlt der Bür-

ger. Das zahlt der Mieter genauso wie der Eigentümer, aber auch derjenige, der vor 

zwei Jahren Straßenausbaubeiträge bezahlt hat. Während die Staatsregierung ver-

sucht, mit der Abschaffung vor der Landtagswahl einen Brandherd zu löschen, tut sich 

ein neuer Brandherd auf.

Man hätte diesen Gesetzentwurf wesentlich länger beraten und die Spitzenverbände 

mehr einbeziehen müssen. Ich halte deshalb den vorliegenden Gesetzentwurf für drin-

gend erneuerungsbedürftig; er ist handwerklich schlecht gemacht. Kollege Ländner, im 

Ausschuss fiel der Satz, dass der Gesetzentwurf logisch aufgebaut sei. Wir sehen das 

anders. Ein Beispiel ist der Stichtag. Der Stichtag wird nicht mit dem Entstehen der 

sachlichen Beitragspflicht, sondern mit der Bekanntgabe der Beitragsbescheide ange-

setzt. Ausschlaggebend ist daher nicht, ob die Straße fertiggestellt ist, sondern wann 

der Bescheid im Briefkasten liegt. Dem wurde nicht nachgegangen, sondern man hat 

gedacht: Schauen wir, dass wir die Kuh schnellstmöglich vor der Wahl vom Eis krie-

gen.

Hätten Sie den Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht – also als die 

Straße noch original benutzbar war – zum 01.01.2018 angesetzt, wäre angesichts der 
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Verjährungsfristen die Sache erst 2022 vom Tisch und damit nicht vor der Wahl. Also, 

liebe CSU, was tun? Dem Gesetzentwurf der FREIEN WÄHLER zustimmen – im 

Wahljahr? – Bevor Markus Söder den Gesetzentwurf aus der Feder der Opposition 

unterschreibt, hackt er sich lieber die Hand ab, weil der Gesetzentwurf nur eine Wahl-

strategie ist.

Die Stichtagsregelung führt zu keiner Systematik des Beitragsrechts. Das ist kein kla-

rer Schnitt, und es gibt neue Härten und Ungerechtigkeiten, die dadurch entstehen; 

die Vorredner haben das bereits erwähnt. Was ist mit den Anwohnern, die einen Be-

scheid erhalten haben, weil der Kämmerer vor Weihnachten einen Teil erstellt hat, 

während er den anderen Teil erst im nächsten Jahr erstellen wollte? – Der eine muss 

bezahlen, der andere nicht. Was ist mit den Vorauszahlungsbescheiden, mit den Be-

scheiden, bei denen aus Sicherheitsgründen eine Zahlung für 2017 und zwei Zahlun-

gen für 2018 festgesetzt wurden? – Die Beträge, die in 2017 bezahlt wurden, sind be-

zahlt, die Beträge für 2018 verfallen. Gut für diejenigen, die drei einzelne Bescheide 

erhalten haben; sie hätten sich damit wesentlich leichter getan. Vorausleistungen – ein 

unendliches Thema: Wie wird man hier vorgehen? – Das führt zu Ungerechtigkeiten.

Wir wollen die Gleichbehandlung aller Eigentümer, Bürgerinnen und Bürger innerhalb 

eines Abrechnungsabschnittes, und nicht "Einer muss zahlen, der andere nicht" und 

"Bescheid ist Bescheid".

(Beifall bei der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Kollege Ländner, das haut nicht hin. Das gibt Ärger ohne Gnade, und den müssen wir 

nach wie vor vermeiden.

Warum wurden Vorausleistungen überhaupt verlangt? – Das ist ganz einfach. Die 

Kommunen hätten das Geld auf der Bank aufnehmen müssen und haben es deshalb 

von den Bürgern in Erwartung des Ausbaus der Straße über Vorausleistungsbeschei-

de verlangt. Sie hatten nicht das nötige Geld. Die Städte, die Gemeinden und Kommu-

nen haben immer die beste Möglichkeit ausgelotet. Wie das dann umgesetzt wurde, 
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verstehen manchmal sogar nicht einmal die Bürgermeister und Kämmerer. Wie sollen 

es dann erst die Bürger verstehen?

Liebe Kolleginnen und Kollegen und Kollege Aiwanger, bitte gut aufpassen, weil ein 

Lob folgt; ich vermerke das extra.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Ja, wunderbar!)

Der Gesetzentwurf der FREIEN WÄHLER wäre eigentlich logischer und sinnvoller. Al-

lerdings kommt jetzt die Kritik: Der Gesetzentwurf ist nicht bezahlbar – vier Jahre zu-

rück bedeuten

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Ach, 250 Millionen Euro!)

250 Millionen Euro, und das ist ein vorsichtig geschätzter Betrag! Die Kraftfahrzeug-

steuer ist schon verteilt. Daraus kann man das nicht bezahlen.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Söder hat jetzt 1,5 Milliarden auf den Tisch 

gelegt! Wahlkampfgeschenk!)

– Freilich, kein Problem. – Aber auch wenn Sie so weit zurückrechnen, haben wir 

immer noch die Ungerechtigkeiten. Sie wollen, dass innerhalb der kommunalen Fami-

lie auch die Gemeinden Geld bekommen, die keine Straßenausbaubeitragssatzung 

hatten, weil sie finanziell in der Lage waren, darauf zu verzichten. Jetzt wollen Sie 

ihnen die Beiträge genauso zukommen lassen. Das ist nicht gerecht. Damit werden 

reiche Gemeinden noch reicher und arme Gemeinden noch ärmer. Das kann nicht 

sein.

(Beifall bei der SPD)

Gleichwohl müssen wir darüber in drei, vier Jahren – nach der Übergangszeit – nach-

denken.
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Der Vorschlag, das maßgebliche Datum der Ersterschließung vom 01.04.2021 auf den 

01.01.2018 vorzuverlegen, beinhaltet erstens die Vermischung des Ersterschließungs-

rechts mit den Ausbaubeiträgen.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Die gab es auch bisher schon!)

Zum Zweiten ist das finanziell nicht machbar und auch nicht gerecht.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Warum nicht?)

Das ist nicht in Ordnung. Fragen stellen Sie an anderer Stelle! Das ist dann eine ande-

re Geschichte. Sie machen Populismus pur.

(Beifall bei der SPD)

Sie untergraben die Rechtssicherheit und fordern diese gleichzeitig wieder ein. Sie 

wollen als Sonnyboy dastehen. Hätten Sie den Spitzenverbänden genau zugehört und 

deren Meinung verfolgt, dann wäre es anders gewesen.

(Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER): Die haben bis heute nichts gesagt! Die wol-

len vieles beibehalten!)

Das ist Kommunal-Kamikaze, aber keine Fürsorge für die Kommunen.

(Beifall bei der SPD)

Wir, die SPD-Fraktion, sind keine Kamikaze-Flieger. Wir stimmen der Abschaffung der 

Straßenausbaubeiträge zu. Hierzu werde ich später noch eine Erklärung abgeben. Wir 

plädieren dafür, sie rückwirkend zum 1. April 2016 abzuschaffen. Warum dieses 

Datum? – Damals ist das neue KAG in Kraft getreten. Wiederkehrende Beiträge hät-

ten zu einer Verminderung von Härten geführt. Leider ist man diesem Vorschlag nicht 

gefolgt, weder die Kommunen noch die Rechtsaufsichtsbehörden. Das ist ein großes 

Problem. Der Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht ist der Zeitpunkt, 

ab dem eine Straße genutzt werden kann. Das ist sehr sinnvoll und soll Klarheit brin-
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gen. Wir halten es für sinnvoll, einen Schlussstrich unter die letzte KAG-Reform zu zie-

hen und sie zurückzunehmen. Stimmen Sie daher unserem Änderungsantrag zu.

Wir, die SPD-Fraktion, wollen die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Aber die Finan-

zierung ist das Problem. Der Ausfall der Beiträge soll zu 100 % übernommen werden, 

was aber vermutlich nicht der Fall sein wird. Ich gebe Ihnen folgendes Beispiel: Eine 

Kommune mit 30.000 Einwohnern und 80 Quadratkilometern erhält nach Probebe-

rechnungen 65.000 Euro. Leute, das Geld reicht hinten und vorne nicht. Mit 

65.000 Euro die Straßen einer 300.000-Einwohner-Stadt zu sanieren, haut nicht hin. 

Was passiert mit den Kämmerern? Wo sollen diese ansetzen? – Die Kosten für die 

Straßen werden Pi mal Daumen geschätzt. Das führt zu einer erneuten Rechtsunsi-

cherheit. Woher sollen sie das Geld nehmen? Verzichtet man auf die Sanierung des 

Schulgebäudes, auf den Ausbau der Kindertagesstätten oder auf andere Projekte, 

damit eine Straße ausgebaut werden kann? – Ich prophezeie Ihnen: Die Straßen wer-

den weiterhin verrotten, wenn nicht genügend Mittel vorhanden sind. Der Investitions-

stau wird eher größer als kleiner.

Ein Bürgermeister in meinem Stimmkreis hat Angst, aufgrund der nicht eingehenden 

Straßenausbaubeiträge seinen Haushalt nicht genehmigt zu bekommen. Das kann 

nicht sein. Auch er muss Rechtssicherheit haben. Unsere Anträge verfolgen das Ziel, 

eine gerechte Lösung zu finden, aber auch Rechtssicherheit und Finanzierungssicher-

heit für die Kommunen zu schaffen. Viele Gemeinden greifen dieses Jahr keine Straße 

an und sanieren nicht, da sie nicht wissen, wie sie dran sind. Deswegen müssen wir 

schnellstmöglich für weitere Rechtssicherheit sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass 

die Gemeinden durch den Ausfall von Straßenausbaubeiträgen nicht zusätzlich belas-

tet werden.

(Beifall bei der SPD)

So viel sei vorneweg gesagt. – Herzlichen Dank. Eine weitere Erklärung folgt.
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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Einen kleinen Moment bitte, es gibt eine Zwi-

schenbemerkung des Kollegen Pohl.

Klaus Adelt (SPD): Wie erwartet.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Adelt, hinsicht-

lich Ihrer Ausführungen zur Abgrenzung bei hergestellten Straßen und der Lösung der 

CSU-Fraktion sind wir einer Meinung. Was Sie sagen, kann ich nur unterstreichen. 

Das entspricht genau unserem Gesetzentwurf. Sie haben gefragt, wo das Geld her-

kommen soll, wenn man bis 2014 zurückgeht. Die Antwort ist: Zum jetzigen Nach-

tragshaushalt haben wir 250 Millionen Euro beantragt. Das sind diese 4 mal 60 Millio-

nen Euro für die vier Jahre. Woher soll das Geld kommen? – Die CSU-Fraktion hat 

einen Nachtragshaushalt über 987 Millionen Euro vorgelegt. Wir haben unsere Ände-

rungsanträge mit einem Volumen von einer Milliarde Euro unterlegt. Das ist exakt der 

gleiche Betrag. Die 250 Millionen Euro sind also genau so gegenfinanziert wie das, 

was die CSU vorgeschlagen hat, oder das, was von Ihnen im Nachtragshaushalt kam. 

Es kann jetzt geregelt und beschlossen werden. Ich füge hinzu: Es muss jetzt geregelt 

und beschlossen werden. Das geht im Übrigen auch an die Adresse der SPD, die 

zwar nicht ganz so weit zurückgeht wie wir, aber auch zurückgeht. Für eure Forderung 

braucht ihr auch noch eine Deckung im Haushalt.

Den Vorwurf, die Sache mit der Ersterschließung sei Populismus pur, kann ich nicht 

stehen lassen. Es steht bereits im Gesetz, dass 25 Jahre nach Beginn der Herstellung 

aus der Erschließungsmaßnahme eine Ausbaumaßnahme wird. Wir haben lediglich 

den Stichtag vom 01.04.2021 auf den 01.01.2018 vorverlegt, um höchst problemati-

sche und schwierige Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten zu verhindern 

bzw. zu beenden. Außerdem sollte verhindert werden, dass alles auf den letzten Drü-

cker zulasten der Bürger abgeschlossen wird. Das wäre nie gemacht worden, wenn 

wir das KAG in diesem Punkt nicht geändert hätten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Klaus Adelt (SPD): Wenn ich mir die Uhr anschaue, dann stell ich fest, ich brauche 

bei Ihren langen Zwischenfragen überhaupt nicht mehr zu antworten. Die Zeit läuft 

nämlich dann automatisch ab. Ich möchte aber zum Zurücksetzen des Datums für die 

Ersterschließung etwas sagen: Ihnen fehlt die Einsicht in die Praxis der Kommune. 

Häufig ist es notwendig, eine Straße endgültig abzurechnen, indem der Bebauungs-

plan abgeändert wird. Es muss klipp und klar gesagt werden, dass die Straße nicht 

anders ausgebaut werden kann und somit abrechnungsfähig ist. Wie lange dauert so 

etwas nach Anhörung aller Beteiligten? – Das ist nicht in vier bis zehn Monaten zu er-

ledigen. Manche Dinge wie die Fertigstellung der letzten Teerdecke oder Ähnliches 

müssen noch abgeschlossen werden. Es ist kommunalunfreundlich, die Kommune auf 

den ausstehenden Beiträgen sitzen zu lassen, indem einfach zurückdatiert wird.

(Beifall bei der SPD – Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Nein! Ausbau wird er-

stattet!)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Herr Kollege Adelt. – Ich darf nun 

dem Kollegen Mistol für die GRÜNEN das Wort erteilen. Bitte sehr.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Stra-

ßenausbaubeiträge hat uns beinahe die komplette Legislaturperiode über begleitet. So 

intensiv wie mit diesem Thema haben wir uns zumindest im Innenausschuss mit kaum 

einem anderen Thema beschäftigt. Es polarisiert und ist hochgradig emotional behaf-

tet; es findet mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch die CSU-Mehrheit im 

Hause zumindest für diese Legislaturperiode ein Ende. Dennoch bin ich skeptisch, ob 

mit dem heutigen Tag tatsächlich das letzte Wort in dieser Angelegenheit gesprochen 

ist.

Kolleginnen und Kollegen, fest steht: Ein kompletter Wechsel eines seit 40 Jahren be-

stehenden Beitragssystems hat seine Tücken. Die Beratung des vorliegenden Gesetz-

entwurfs der CSU hat die Krux der Abschaffung verdeutlicht. Im Zuge der Beratungen 

sind zahlreiche Fallkonstellationen zu Tage getreten, die neue Ungerechtigkeiten be-
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fürchten lassen. Das belegen zahlreiche Schreiben sowohl von Bürgerinnen und Bür-

gern als auch von Städten und Gemeinden, die im Hinblick auf die vorgesehenen Re-

gelungen zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erhebliche Bedenken 

angemeldet haben. Zu unterschiedlich gestalten sich die Bedingungen in den Kommu-

nen beim Vollzug der noch gültigen Satzungen. Deshalb ist davon auszugehen, dass 

eine größtmögliche Einzelfallgerechtigkeit durch diesen Gesetzentwurf nicht erreicht 

werden kann.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das haben auch die kommunalen Spitzenverbänden in ihren Stellungnahmen ganz 

deutlich zum Ausdruck gebracht: Zu viele Details geben noch Anlass zur Diskussion. 

Ich gebe dem Kollegen Adelt wirklich recht: Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen 

der CSU-Fraktion, wollten die Abschaffung im Hopplahopp-Verfahren vom Tisch 

haben. Derart schnell ist kaum ein anderes Thema über die Bühne gegangen. Da die 

Mitberatungsfrist entsprechend verkürzt worden ist, ist zu befürchten, dass der Dauer-

zank um die Beiträge bestehen bleiben wird. Sie haben wesentliche Kritikpunkte der 

kommunalen Spitzenverbände nicht berücksichtigt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deswegen haben wir GRÜNE einen Änderungsantrag eingebracht, dessen Inhalt ich 

zumindest kurz skizzieren möchte. Ist der Kollege Ländner noch da? Wo ist er? – Er 

ist nicht mehr da. Dann kann ich ihn auch nicht mehr ansprechen. Offensichtlich ist 

ihm das Thema nicht so wichtig, um bei der ganzen Debatte anwesend zu sein. Ich 

möchte ihm mitgeben, dass jede Stichtagsregelung natürlich Härten mit sich bringt. 

Das ist völlig klar. Für mich sind Härten Ungerechtigkeiten. Wir GRÜNE fordern im Ge-

gensatz zur CSU im Sinne einer verlässlichen Politik eine Stichtagsregelung zum 

1. Januar 2017 – ein Jahr vor der CSU. Das halten wir für angemessen. Das kommt 

insbesondere den Beitragspflichtigen entgegen.
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Zudem ist auch die Forderung der kommunalen Spitzenverbände plausibel, bei der 

Konkretisierung des Wortlautes des Gesetzes auf den Zeitpunkt des Entstehens der 

sachlichen Beitragspflicht abzustellen, weil diese an objektive und nachprüfbare Krite-

rien geknüpft ist. Gerade für Vorauszahlungen – die Vorredner haben es bereits ge-

sagt – ergeben sich gravierende Unterschiede zwischen den Gemeinden und damit 

auch für die einzelnen Beitragspflichtigen. Da es sich bei der Erhebung um Ermes-

sensentscheidungen der jeweiligen Gemeinden handelt, können diejenigen, die es 

sich leisten können, nachträglich abrechnen, wenn alles vorbei ist, die anderen fordern 

Vorausleistungen. Es ist nicht nachvollziehbar, wie das gehandhabt wird. Vorauszah-

lungen werden nicht einheitlich für alle Maßnahmen erhoben. Durch eine erweiterte 

Stichtagsregelung und das Abstellen auf die sachliche Beitragspflicht sollen nach Vor-

stellung von uns GRÜNEN derartige Ungerechtigkeiten zumindest abgemildert wer-

den.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Jetzt ist Herr Kollege Ländner wieder da. Jetzt kann ich ihn auch ansprechen. Sie 

sagen: Bescheid ist Bescheid. Das ist eine schöne und einfache Worthülse. Mit dieser 

rigorosen Haltung werden Sie Schiffbruch erleiden. Das sage ich Ihnen jetzt schon vo-

raus.

(Klaus Adelt (SPD): Gewaltig!)

Das wird so nicht akzeptiert werden. – Kolleginnen und Kollegen, viele Städte und Ge-

meinden haben in der aktuellen Übergangsphase und in Erwartung eines Klarheit 

schaffenden Gesetzentwurfes bewusst auf die Ausschreibung von Straßenausbau-

maßnahmen verzichtet. Oftmals stehen hinter solchen Maßnahmen jahrelange auf-

wendige Planungen. Die Voraussetzungen für die Erstattung ergangener Beiträge soll-

ten deshalb auch auf Aufwendungen für Ausführungsplanungen erweitert werden. Das 

ist auch von den kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagen worden.
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Außerdem soll gewährleistet werden, dass die Höhe der Erstattungsleistungen insge-

samt nicht durch die in einem Kalenderjahr zur Auszahlung im Staatshaushalt bereit-

gestellten Mittel begrenzt ist. Das steht in unserem Änderungsantrag. Für uns GRÜNE 

steht fest, dass die Kommunen für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge wirklich 

vollumfänglich entschädigt werden müssen. Wir wollen nicht, dass am Ende die Kom-

munen auf den Kosten sitzen bleiben, indem die Kosten auf die Kommunen abgewälzt 

werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eines möchte ich für die GRÜNEN sagen: Für uns steht der Straßenerhalt über dem 

Straßenneubau. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge darf nicht dazu führen, 

dass kommunale Straßen, insbesondere in den finanzschwachen Kommunen, verlot-

tern und der Sanierungsstau, der heute schon vorhanden ist, größer wird. Bei Stra-

ßenausbaubeiträgen geht es nicht nur um die Straße selber, sondern auch um Rad- 

und Gehwege. Diese müssen sicher sein. Es muss gewährleistet sein, dass dieses 

Vermögen, das der Allgemeinheit gehört, nicht abhandenkommt.

Aus diesen Gründen ist es entscheidend, dass die Finanzierung für künftige Ausbau-

maßnahmen seitens des Freistaats und in enger Abstimmung mit den kommunalen 

Spitzenverbänden auf solide finanzielle Beine gestellt wird. Die derzeit in Rede ste-

henden 100 Millionen Euro pro Jahr werden die Städte und Gemeinden unabhängig 

vom Verteilmodus nicht in die Lage versetzen, das Ganze ausreichend finanzieren zu 

können. Das reicht tatsächlich vorne und hinten nicht. Klar ist auch, dass beim Wegfall 

der Straßenausbaubeiträge – das muss man wahrheitshalber sagen – nicht nur die 

Grundstücksbesitzerinnen und Grundstücksbesitzer, sondern alle Steuerzahlerinnen 

und Steuerzahler, alle Bürgerinnen und Bürger, künftig für den Straßenausbau auf-

kommen müssen. Daran führt schlicht und einfach kein Weg vorbei.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Kolleginnen und Kollegen, weil den Forderungen in unserem GRÜNEN-Änderungsan-

trag nicht Rechnung getragen wurde, werden wir uns bei dem Gesetzentwurf der CSU 

enthalten. Den Gesetzentwurf der FREIEN WÄHLER lehnen wir ab. Er ist tatsächlich 

nicht bezahlbar. Wenn schon jemand aus der SPD sagt, das sei nicht bezahlbar, heißt 

das was.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen, die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geht gerech-

ter. Davon bin ich überzeugt. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist sicher auch 

noch nicht gesprochen. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Mistol. – Bitte bleiben 

Sie. Herr Kollege Pohl hat sich zu einer Zwischenbemerkung gemeldet. Bitte schön.

Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Kollege Mistol, 

Sie haben gesagt, es werde Härten und Ungerechtigkeiten geben. Bei Letzterem 

muss ich Ihnen widersprechen. Über die Frage, was gerecht und ungerecht ist, ent-

scheidet dieses Parlament. Hierzu gibt es verschiedene Auffassungen. Die CSU hält 

"Bescheid ist Bescheid" für gerecht. Die GRÜNEN, die FREIEN WÄHLER und die 

SPD stellen auf das Entstehen der sachlichen Beitragspflicht ab. Daran kann man er-

messen, was "gerecht" für die einen und "gerecht" für die anderen bedeutet.

Der zweite Punkt betrifft das Verlottern der Straßen. Wir sagen dazu Nein. Deswegen 

fordern wir nicht nur 150 Millionen Euro zur Kompensation für die wegfallenden Stra-

ßenausbaubeiträge, sondern zusätzliche 150 Millionen Euro für den kommunalen 

Straßenbau durch eine Erhöhung des Anteils am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund, 

wie es früher einmal war.

Drittens muss ich eine Frage an Sie stellen: Der Entwurf der GRÜNEN schlägt als 

Stichtag den 01.01.2017 vor. Im Nachtragshaushalt stellen Sie jedoch kein Geld dafür 
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bereit, um die Zahlungen für diejenigen, die ab dem 01.01.2017 bezahlt haben, abwi-

ckeln zu können. Das müssen Sie tun. Wir beraten gerade den Nachtragshaushalt. 

Wir wollen für vier Jahre 250 Millionen Euro bereitstellen. Das ist übrigens bezahlbar. 

Sie sagen, das sei völlig unbezahlbar. Das ist bezahlbar. Das steht in unserem Ent-

wurf zum Nachtragshaushalt. Sie müssen nachbessern. Ansonsten bleiben die Kom-

munen auf diesem Geld sitzen. Das wollen wir nicht. Ich hoffe, Sie wollen das auch 

nicht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön. – Herr Mistol, bitte schön.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Kollege Pohl, was gerecht ist, bestimmen nicht wir im 

Parlament. Das ist vielleicht die juristische Sicht der Dinge. Ich bin kein Jurist. Was die 

Menschen draußen als gerecht empfinden, das können wir nicht beschließen. Es ist 

egal, was wir heute beschließen werden. Dies wird von einem Teil der Leute als unge-

recht empfunden werden. In diesem Punkt bin ich mir ganz sicher. Die Leute, die dies 

als ungerecht empfinden, würde ich zu Ihnen schicken. Dann können Sie diesen Leu-

ten sagen: Das ist aber gerecht.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Ja!)

Sie können die Diskussion führen. Diese Diskussion bringt uns jedoch nicht weiter. Es 

ist schön, wenn Sie das im Nachtragshaushalt mit einem eigenen Antrag unterfüttern 

und daran glauben, dass dem tatsächlich zugestimmt wird.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Dann brauchen wir keine Anträge mehr zu 

stellen!)

Sie waren im Innenausschuss dabei. Dort hat die CSU signalisiert, wie sie mit den Än-

derungsanträgen der Opposition umzugehen gedenkt. Was wir beantragen, wird nicht 

ausgeführt. Insofern ist das Erbsenzählerei. Das müssen wir nicht machen.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Mistol. – Nun erteile 

ich für die Staatsregierung Herrn Staatssekretär Eck das Wort. Bitte schön, Herr 

Staatssekretär.

Staatssekretär Gerhard Eck (Inneres und Integration): Frau Präsidentin, verehrte 

Kolleginnen und Kollegen! Im Detail wurde genügend diskutiert. Ich hätte mich eigent-

lich nicht mehr zu Wort melden wollen, aber es sind einige Aussagen getätigt worden, 

die ich nicht so im Raume stehen lassen kann.

Damit es nicht untergeht, lieber Kollege von den FREIEN WÄHLER, Herr Pohl: Sie 

sagen: Bescheid ist Bescheid und bringen das in Form einer Kritik.

(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

Ihr Begehr zielt immer auch auf einen Bescheid für die Bürgerinnen und Bürger ab 

und setzt damit einen Stichtag. Deshalb bitte ich Sie dringlich, zunächst einmal eigene 

Überlegungen anzustellen, bevor Sie mit dem Finger auf andere zeigen.

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

– Herr Pohl, Sie können sicherlich eine Zwischenbemerkung machen. Aber Sie brau-

chen nicht dazwischenzuquatschen, wie wir es von Ihren ganzen Beiträgen vorhin ge-

wöhnt sind.

Wenn man die Diskussionsbeiträge mancher Kolleginnen und Kollegen betrachtet, 

fragt man sich, wovon hier eigentlich die Rede ist. Sind wir im Freistaat Bayern oder in 

der Bundesrepublik Deutschland? Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg eine großarti-

ge Erfolgsgeschichte; denn wir haben eine kommunale Selbstverwaltung aufgebaut, 

die im Vergleich zu allen anderen Bundesländern in Bayern bestens funktioniert. Wir 

diskutieren in diesem Zusammenhang letzten Endes ein Stück weit über die kommu-

nale Selbstverwaltung und darüber, dass Bayern kommunale Straßen finanziert.
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Und nun sollten wir für die Zukunft überlegen, ob wir es bei den Straßenausbaubeiträ-

gen belassen. Oder kommen wir dann auch zur Kanalisation oder zu den Wasserlei-

tungen? Wo endet diese Diskussion? – Das ist politischer Popanz; es ist Wahlkampf, 

der in meinen Augen schier unerträglich geworden ist.

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

Wir haben bei der Finanzierung des kommunalen Straßenbaus immer das Ziel vor 

Augen, eine gute und gerechte Lösung für alle Anlieger und auch für die Städte und 

Gemeinden zu finden.

Wenn Sie, lieber Kollege Aiwanger, nun mit dem Blick auf die Straßenausbaubeiträge 

auf geltendes Recht abzielen – das hat mich am meisten motiviert, hier noch ein paar 

Worte zu sagen – und von Unrecht reden, erschreckt das. Sie reden von Unrecht, von 

Skandal und von Überbürokratie und Unanständigkeit – ich habe mir das aufgeschrie-

ben; ich könnte das noch weiter fortsetzen –, und das ist für mich unfassbar. Ich bitte 

Sie, als Parlamentarier zu überlegen, wie man mit der geltenden Rechtslage umzuge-

hen hat.

(Beifall bei der CSU)

Ich war über mehrere Jahrzehnte auf kommunaler Ebene politisch tätig. Ich hatte 

20 Jahre die Federführung als Bürgermeister. Bayern hat insgesamt über 2.000 Kom-

munen, von denen über 1.500 Satzungen hatten. In den Kommunen, die ich besucht 

habe, wurde immer nach geltendem Recht umgelegt, und es wurden immer wieder 

Wege gefunden, anständig, fair und gerecht mit den Bürgern umzugehen. Sich jetzt 

hierher zu stellen und zu sagen: Das muss weg; das ist ungerecht, das darf den Bür-

ger nichts mehr kosten, ist einfach nicht in Ordnung, und es ist auch nicht fair.

(Beifall bei der CSU)

Das hat der Kollege Adelt vorhin deutlich zum Ausdruck gebracht. Wenn heute eine 

Baufirma beauftragt wird, eine Straße zu bauen, muss hierfür bezahlt werden; egal 
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von wem. Es muss der Steuerzahler zahlen. Wir sind uns einig, dass die Entschei-

dungshoheit dort hingehört, wo sie am besten zu überblicken und zu steuern ist. Das 

ist auf der kommunalen Ebene der Fall.

Ich sage Ihnen: Das ist eine Konjunkturmaschine für die Bauwirtschaft, weil der Bürger 

nicht mehr direkt spürt, dass er für den Aufwand, den er fordert – ob gerecht oder un-

gerecht – bezahlen muss. Den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass wir als 

Bürger dadurch keine Kosten mehr hätten, ist vollkommener Unsinn.

Lieber Kollege Pohl, ich will an dieser Stelle noch einmal Folgendes zum Ausdruck 

bringen: Es ist in aller Deutlichkeit angesprochen worden – ich will die Details gar nicht 

mehr darlegen; die hat Kollege Ländner bereits angesprochen –, dass 100 Millionen 

Euro zur Verfügung gestellt werden – 100 Millionen Euro, die früher nicht zur Verfü-

gung gestellt worden sind.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Weil die Bürger bezahlt haben!)

Wir haben das Geld deshalb zur Verfügung gestellt, weil durch diese Diskussion vom 

Grundsatz her Ungerechtigkeit entstanden ist. Unser Anspruch ist, unsere Kommunen 

nicht im Regen stehen zu lassen. Es geht um 100 Millionen Euro für Beiträge, die sie 

aufgrund Ihrer unsachlichen Diskussion nicht mehr einheben können.

(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

Wenn Sie nun meinen, es sei offen, dann stimmt das nicht. 65 Millionen Euro werden 

jährlich durch Spitzabrechnung zur Verfügung gestellt, und 35 Millionen kommen aus 

dem kommunalen Finanzausgleich. Das geschieht, um letzten Endes Klarheit zu 

haben und die pauschale Förderung aufzubauen.

Je mehr die Spitzabrechnung abnimmt – die wird komischerweise immer weniger –, 

umso mehr wächst die andere Seite; der Gesamtbeitrag bleibt bei 100 Millionen Euro. 

Ich denke, das ist eine logische und ausgezeichnete Situation.
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Und noch eines: Wir machen das nicht, weil wir jetzt kurz vor der Wahl stehen.

(Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER): Natürlich!)

Vielmehr regeln wir zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden die Details.

(Zuruf von den FREIEN WÄHLERN – Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Das alles geht nicht mit einem Schnellschuss, wie Sie es uns letztendlich immer nahe-

legen.

Liebe Freunde, es gäbe noch vieles anzusprechen. Ich habe versprochen, die Details 

nicht zu erwähnen, aber ich bin der Meinung, dass wir im Rahmen der Diskussion 

einen guten Weg gefunden haben, und bedanke mich für die konstruktive Zusammen-

arbeit. In diesem Sinne bitte ich, dem Antrag der CSU zuzustimmen und die anderen 

Anträge abzulehnen.

(Anhaltender Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke sehr, Herr Staatssekretär. – Bitte bleiben 

Sie am Rednerpult. Zu einer Zwischenbemerkung hat sich der Kollege Herz gemeldet. 

Bitte schön, Herr Herz.

Dr. Leopold Herz (FREIE WÄHLER): Herr Staatssekretär Eck, mein Anliegen ist Fol-

gendes: Es war zunächst die Rede von Unsachlichkeit und den Dingen, die daraus fol-

gen. Ich verstehe immer noch nicht, wieso die Staatsregierung dann dieses unsachli-

che Projekt übernehmen will. Vielleicht können wir hier heute ein bisschen Licht ins 

Dunkel bringen.

(Heiterkeit bei den FREIEN WÄHLERN)

Ein anderer Punkt: Ja, wir bräuchten für Kanalgebühren auch mehr Unterstützung. Da 

haben wir einen Sanierungsstau in Bayern.

(Beifall des Abgeordneten Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER))
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Dann habe ich noch eine Frage dazu, dass Sie sagten, dass Sie im Vorfeld in intensi-

ven Diskussionen mit dem Bayerischen Städtetag waren. Es heißt dort: Es soll eine 

Erstattung entgangener Beitragseinnahmen durch den Freistaat lediglich dann in vol-

lem Umfang erfolgen, wenn das Vergabeverfahren für die erste Bauleistung spätes-

tens bis zum 11. April 2018 eingeleitet wurde. Vielleicht können Sie auch hier etwas 

Licht ins Dunkel bringen; denn das Datum 11. April erschließt sich mir nicht völlig.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke sehr, Herr Herz. – Bitte sehr, Herr Staats-

sekretär.

Staatssekretär Gerhard Eck (Inneres und Integration): Lieber Herr Kollege, ich kann 

das kurz beantworten. Die Formulierung "unsachliches Projekt" habe ich nicht in den 

Mund genommen. Die Staatsregierung hat die Diskussion verfolgt und natürlich den 

Gesetzentwurf der CSU mit den anderen Entwürfen verglichen, und wir sind einhellig 

der Meinung, dass der beste Entwurf auf dem Tisch liegt. Deshalb stimmen wir diesem 

Entwurf der CSU zu und empfehlen Ihnen auch die Zustimmung.

Sie haben die Kanal- und Wasserfrage aufgeworfen. Das waren meine Eingangswor-

te. Als Kommunalpolitiker bin ich erschüttert, wenn ich über die kommunale Selbstver-

waltung nachdenke und sehe, was folgt. Beim Straßenbau ist die Selbstbestimmung 

weg, da wird nur noch gefordert. Bezahlt wird von irgendjemandem, und die Steue-

rungsmöglichkeit der Kommune entfällt. Soll das jetzt bei Kanalisationsprojekten und 

Wasserprojekten auch so geschehen?

(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

Noch sind wir hier Gott sei Dank noch nicht so weit, und ob über Förderung oder ähnli-

che Zuwendungen zu reden sein wird, überlassen wir dem Parlament.

Bei Ihrer dritten Frage konnte ich nicht genau folgen, was Sie damit gemeint haben.
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(Zuruf des Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WÄHLER))

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Eigentlich geht das nicht, aber ausnahmsweise, 

bitte sehr.

Dr. Leopold Herz (FREIE WÄHLER): Es ging mir um die Erstattung entgangener Bei-

tragseinnahmen durch den Freistaat, die lediglich dann in vollem Umfang erfolgt, 

wenn das Vergabeverfahren für die erste Bauleistung spätestens bis zum 

11. April 2018 eingeleitet wurde.

Staatssekretär Gerhard Eck (Inneres und Integration): Herr Kollege Herz, das sind 

genau die Themen, die vorhin diskutiert worden sind. Es dreht sich um Stichtage. Wir 

können nicht unendlich weit zurück. Da gibt es Kommunen, die sagen, 1960 oder 

1970 haben wir bereits einmal darüber geredet, dass dieses oder jenes Projekt wichtig 

wäre.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Wir brauchen hier klare Fakten und klare Regelungen. Deshalb ist es letztendlich so 

eingebracht worden.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Staatssekretär. – Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Zu einer Erklä-

rung zur Abstimmung für die Fraktion nach § 133 Absatz 1 der Geschäftsordnung er-

teile ich nun dem Kollegen Adelt von der SPD-Fraktion das Wort. Bitte schön, Herr 

Kollege Adelt.

Klaus Adelt (SPD): Werte Kolleginnen und Kollegen! In den Ausschüssen hat sich die 

SPD zum Gesetzentwurf der CSU enthalten. Wir werden ihm jedoch heute schweren 

Herzens zustimmen, damit die "Strabs" endlich vom Tisch ist, zumindest für den Mo-

ment. Warum die SPD so handelt, möchte ich kurz erläutern. Wir haben damals ver-
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sucht, durch wiederkehrende Beiträge, Stundung, Ratenzahlung und Erlass Härten 

von den Bürgern zu nehmen. Es wurde jedoch nicht wahrgenommen. Das Ziel wurde 

nicht erreicht.

(Abg. Tobias Reiß (CSU): Das gibt es doch jetzt schon!)

Wir wollen Bürgerinnen und Bürger entlasten. Wir wollen kleine Grundstückseigentü-

mer, die hart gearbeitet haben, entlasten mit dem Ziel, dass die Kommunen für die 

ausfallenden Beträge zu 100 % entschädigt werden. Wir werden mit Argusaugen dar-

auf achten, dass die Kommunen einen vernünftigen finanziellen Ersatz bekommen 

und dass genügend Geld im System ist. Uns geht es nach wie vor so wie vor zwei 

Jahren um die Sache, also um eine möglichst gerechte Lösung, und nicht um das 

Prinzip, einen eigenen Gesetzentwurf einzureichen, nur damit wir irgendetwas einge-

reicht haben. Prinzipienreiterei bringt uns nicht weiter und Selbstdarstellung auf dem 

Rücken der Grundstückseigentümer schon zweimal nicht. Wir haben deshalb den Än-

derungsantrag eingereicht und hoffen, dass dieser die Zustimmung findet. Wir stim-

men dem Gesetzentwurf zu und hoffen, dass der kommunale Geist mit Pragmatismus 

hier in dieses Hohe Haus Einzug hält.

Wir sind uns einig: Eine Abrechnung muss innerhalb einer Einheit für jeden gerecht 

und gleich sein. Die Kommunen brauchen Rechtssicherheit und Finanzierungssicher-

heit. Die Diskussion um die Straßenausbaubeiträge und die Ersätze ist noch lange 

nicht erledigt. Die findet hier, im Petitionsausschuss, im Plenum und vermutlich auch 

vor Gericht statt.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Adelt. Wir kommen 

nun zur Abstimmung. Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder getrennt.

Ich lasse zuerst über den Initiativgesetzentwurf der Fraktion FREIE WÄHLER auf der 

Drucksache 17/19093 und den hierzu einschlägigen Änderungsantrag auf der Druck-
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sache 17/21461 abstimmen. Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen, In-

nere Sicherheit und Sport empfiehlt sowohl beim Änderungsantrag als auch beim Ge-

setzentwurf die Ablehnung.

Es folgt zuerst die Abstimmung über den Änderungsantrag. Wer entgegen dem Aus-

schussvotum dem Änderungsantrag auf der Drucksache 17/21461 zustimmen will, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Ge-

genstimmen bitte! – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion, BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN, Kollege Muthmann (fraktionslos) und Kollegin Stamm (fraktionslos). 

Enthaltungen? – Keine. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Ich lasse nun über den Initiativgesetzentwurf auf Drucksache 17/19093 abstimmen. 

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich 

um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen 

bitte! – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der 

Kollege Muthmann (fraktionslos) und die Kollegin Stamm (fraktionslos). Enthaltun-

gen? – Auch hier keine. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.

Jetzt folgt die Abstimmung über den Initiativgesetzentwurf der CSU-Fraktion auf der 

Drucksache 17/21586. Der Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf auf der 

Drucksache 17/21586, die Änderungsanträge der Fraktion FREIE WÄHLER auf den 

Drucksache 17/21851 mit 17/21853, der Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf der 

Drucksache 17/22255 und der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN auf der Drucksache 17/22256 sowie die Beschlussempfehlung des 

endberatenden Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen auf der 

Drucksache 17/22685.

Vorweg ist über die vom endberatenden Ausschuss für Verfassung, Recht und Parla-

mentsfragen zur Ablehnung empfohlenen Änderungsanträge abzustimmen. Die Frak-

tion FREIE WÄHLER hat beantragt, über ihre Änderungsanträge auf den Drucksa-
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che 17/21851 mit 17/21853 namentlich abstimmen zu lassen. Der endberatende 

Ausschuss empfiehlt die Änderungsanträge zur Ablehnung.

Wir führen nun die namentliche Abstimmung zum Änderungsantrag betreffend "Ent-

schädigung der Gemeinden" auf Drucksache 17/21851 durch. Die Urnen sind für Sie 

bereitgestellt. Mit der Stimmabgabe kann nun begonnen werden. Hierfür stehen fünf 

Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 11.35 bis 11.40 Uhr)

Die fünf Minuten sind um. Die Stimmabgabe ist abgeschlossen. Das Ergebnis wird 

außerhalb des Plenarsaals ermittelt. Ich bitte Sie, Ihre Plätze einzunehmen, damit wir 

die nächste Abstimmung durchführen können.

Es folgt nun die Abstimmung über den Änderungsantrag betreffend "Stichtagsrege-

lung" auf Drucksache 17/21852. Die Urnen stehen wieder bereit. Mit der Stimmabgabe 

kann begonnen werden. Es stehen drei Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 11.41 bis 11.44 Uhr)

Die Stimmabgabe ist abgeschlossen. Das Abstimmungsergebnis wird wiederum 

außerhalb des Plenarsaals ermittelt.

Es folgt jetzt noch die namentliche Abstimmung über den Änderungsantrag betreffend 

"Ersterschließung – 25-Jahresfrist" auf Drucksache 17/21853. Die Urnen stehen be-

reit. Wie Sie sicher vermuten, stehen auch für diese Abstimmung drei Minuten zur Ver-

fügung. Mit der Stimmabgabe kann jetzt begonnen werden.

(Namentliche Abstimmung von 11.45 bis 11.48 Uhr)

Die drei Minuten sind um. Die Stimmabgabe ist abgeschlossen. Auch das Ergebnis 

dieser Abstimmung wird außerhalb des Plenarsaals ermittelt.
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Wir führen jetzt zwei Abstimmungen in einfacher Form durch. Nehmen Sie bitte wieder 

Platz. – Ich lasse jetzt in einfacher Form über die Änderungsanträge der SPD-Fraktion 

und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksachen 17/22255 

und 17/22256 abstimmen.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf 

Drucksache 17/22255 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 

sind die Fraktionen der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und Herr Kollege 

Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen, bitte. – Das sind die Fraktionen der CSU, 

der FREIEN WÄHLER und eine Stimme aus den Reihen der SPD. Enthaltungen? – 

Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der Fraktion des BÜND-

NISSES 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 17/22256 zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Ge-

genstimmen, bitte. – Das sind die Fraktionen der CSU und der FREIEN WÄHLER, 

eine Stimme aus den Reihen der SPD sowie Herr Kollege Muthmann (fraktionslos). 

Enthaltungen? – Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist auch dieser Änderungsantrag 

abgelehnt.

Wir müssen kurz warten, bis die Ergebnisse der namentlichen Abstimmungen vorlie-

gen, bevor wir die Abstimmung über das Gesetz durchführen können. Ich mache den 

Satz ein bisschen länger, damit ich die Sitzung nicht unterbrechen muss. – Hier kom-

men die Ergebnisse.

Ich gebe nun das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Änderungsantrag 

betreffend "Entschädigung der Gemeinden" auf Drucksache 17/21851 bekannt: Mit Ja 

haben 16, mit Nein 130 Abgeordnete gestimmt. Es gab eine Enthaltung. Damit ist der 

Änderungsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)
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Wir kommen damit zum Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Änderungs-

antrag betreffend "Stichtagsregelung" auf Drucksache 17/21852. Mit Ja haben 15, mit 

Nein 128 Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Stimmenthaltung. Damit ist auch die-

ser Änderungsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Wir kommen damit zum Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Änderungs-

antrag betreffend "Ersterschließung – 25-Jahresfrist" auf Drucksache 17/21853. Mit Ja 

haben 15, mit Nein 131 Abgeordnete gestimmt. Enthaltungen gab es keine. Auch die-

ser Änderungsantrag ist damit abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Wir kommen damit zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. Der federführende Aus-

schuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport und der endberatende 

Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen empfehlen Zustimmung. In 

§ 1 ist das Datum der letzten Änderung anzupassen sowie die entsprechende Seite 

des Gesetz- und Verordnungsblattes zu benennen. Im Einzelnen verweise ich auf die 

Drucksachen-Nummer 17/22685.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD und der FREIEN WÄHLER 

sowie Herr Kollege Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Ent-

haltungen? – Das sind die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und ein Kol-

lege aus der CSU-Fraktion. Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Dagegen gibt es keinen Widerspruch.

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben. Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD und der FREIEN WÄHLER sowie 
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Herr Kollege Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen, bitte. – Keine. Enthaltungen? – 

Das sind die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und ein Kollege aus den 

Reihen der CSU-Fraktion.

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Kom-

munalabgabengesetzes".

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kom-

men, erteile ich noch Herrn Kollegen Hofmann von der CSU für eine Erklärung seines 

Abstimmungsverhaltens nach § 133 Absatz 2 der Geschäftsordnung für fünf Minuten 

das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Michael Hofmann (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Bis gestern Abend wusste ich nicht, wie ich heute in dieser Frage abstimmen 

werde. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Das ist der erste Gesetz-

entwurf meiner Fraktion, den ich nicht mittragen kann. Allerdings haben mich auch die 

Lösungsvorschläge der anderen Fraktionen nicht überzeugt.

Dass ein Systemwechsel immer die Stichtagsproblematik nach sich zieht, ist klar. In 

diesem Fall kommt hinzu, dass es auch noch unterschiedliche Anknüpfungspunkte für 

die Stichtage geben kann. Nicht nur in meinen Augen ist der Stichtag des 31. Dezem-

ber 2013 völlig willkürlich. Die vordergründige Behauptung folgt dem gleichen Muster 

wie alle anderen Aktionen, die von den FREIEN WÄHLERN bei dieser Thematik insze-

niert worden sind. Ich kann den Anknüpfungspunkt "Abschluss der Maßnahme" schon 

eher verstehen. Allerdings hängt das rechtliche Ende auch hier von Zufällen ab, sei 

es, weil Rechnungen verzögert eingehen, oder sei es, weil sich Dorferneuerungsmaß-

nahmen wegen Formalien hinziehen.

Meine Haltung begründe ich damit, dass durch keinen der vorgelegten Entwürfe das 

Problem der Stadt Ebermannstadt in meinem Stimmkreis rechtssicher gelöst werden 

könnte. –Worum geht es? Einzelne Details für Liebhaber lasse ich weg. Kurz gesagt: 

Es geht darum, dass die Stadt Ebermannstadt bis 2014 keine Ausbaubeitragssatzung 
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hatte. Der Bürgermeister wurde bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden immer mit gro-

ßer Mehrheit wiedergewählt. Um aufwendige Abrechnungen zu vermeiden, wurden 

die Kosten der Sanierung über eine höhere Grundsteuer gesamtsolidarisch getragen. 

Womöglich ist diese Lösung für viele Gemeinden in der Zukunft ein Ausweg. Aus heu-

tiger Sicht kann sie durchaus visionär sein.

Im Jahr 2015 hat die Stadt Ebermannstadt nach einem Bürgermeisterwechsel der 

Sollvorschrift folgend eine Ausbaubeitragssatzung nach dem Muster des Gemeinde-

tags erlassen. Die Konsequenz daraus: Alle, die bis dahin dachten, dass sie keine 

Beiträge mehr bezahlen müssen, sollten für die Vergangenheit nachzahlen. Natürlich 

war der Stadtrat von Ebermannstadt juristisch schlecht beraten, um nicht zu sagen, er 

war schlecht beeinflusst, als er unter Androhung zivilrechtlicher und strafrechtlicher 

Folgen die Satzung beschlossen hat. Man hätte nicht unbedingt Maßnahmen aus der 

Vergangenheit, die immerhin 17 Jahre zurücklagen, abrechnen müssen. In jedem Fall 

aber hat die Stadt darauf vertraut, dass dieses System beibehalten wird. Mit dem Wis-

sen von heute hätten die wenigsten Stadtratsmitglieder der Satzung zugestimmt. Wer 

als Parlamentarier jetzt denkt, so ist es in der parlamentarischen Demokratie, dass 

nichts für die Ewigkeit ist, der hat jede Empathie für die Situation der Menschen verlo-

ren.

Entscheidend ist: Binnen weniger Monate wurde das Vertrauen der breiten Bevölke-

rung in das Rechtssystem zweimal tiefgreifend erschüttert, ja eigentlich zerstört. Das 

erste Mal wurde es erschüttert, als Anlieger zahlen mussten, die in dem guten Glau-

ben waren, über die höhere Grundsteuer ihren Anteil bereits geleistet zu haben. Zum 

zweiten Mal wird es jetzt zerstört, weil mit der heutigen Gesetzesänderung für die 

einen die Zahlungspflicht wieder aufgehoben wird, für andere diese aber bestehen 

bleibt, obwohl es dafür in der Sanierung selbst keinen Grund gibt und es auch nicht 

dogmatisch zwingend ist.

Gerade in der heutigen Zeit sollte es uns Abgeordnete nicht kalt lassen, wenn Men-

schen einem sagen, sie hätten niemals geglaubt, dass so etwas in unserem Staat 
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möglich wäre. Unsere Aufgabe ist es, die Auswirkungen unserer Gesetze zu betrach-

ten und sie auf grobe Ungerechtigkeiten zu überprüfen. Hier haben wir eine solche 

Ungerechtigkeit, die durch ein Gesetz ausgelöst wird. Diese Ungerechtigkeit hindert 

mich daran, diesem Gesetz zuzustimmen.

Ich wage einen Ausblick: Ich sage voraus, dass die Kommunen versuchen werden, 

die Ungerechtigkeiten im Alleingang zu lösen, zum Beispiel über eine besonders weite 

Auslegung des § 227 der Abgabenordnung oder über eine andere juristische Krücke. 

Juristisch haltbar werden diese Lösungen in den seltensten Fällen sein. Spätestens 

dann, wenn sich ein findiger Staatsanwalt damit beschäftigt, werden sich die Abgeord-

neten des neuen Landtags zusammensetzen und die Missstände beseitigen müssen, 

die wir in diesem Jahr kurz vor der Wahl zu lösen nicht in der Lage waren. Nach mei-

ner Auffassung lässt sich § 227 der Abgabenordnung über das KAG so modifizieren, 

dass individuelle Lösungen vor Ort gefunden werden können. Sollten mich die Men-

schen im Landkreis Forchheim für eine weitere Periode mit dieser ehrenvollen Aufga-

be betrauen, sie hier zu vertreten, werde ich im Sinne eines Ceterum censeo immer 

wieder daran erinnern, dass der Fall der Stadt Ebermannstadt nicht gelöst ist.

(Beifall des Abgeordneten Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER))

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Kollege Hofmann. Damit ist 

der Tagesordnungspunkt 5 abgeschlossen. – Ich möchte Sie noch darüber informie-

ren, dass sich die Fraktionen darauf geeinigt haben, auf die Mittagspause zu verzich-

ten. Wir werden jetzt bis zur Unterbrechung der Sitzung vor der Rede des Herrn Jun-

cker weitertagen.

Protokollauszug
134. Plenum, 14.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 41

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000209.html


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 134. Vollsitzung am 14. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 134. Vollsitzung am 14. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 3
zur 134. Vollsitzung am 14. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 3
zur 134. Vollsitzung am 14. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 4
zur 134. Vollsitzung am 14. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 4
zur 134. Vollsitzung am 14. Juni 2018


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/22256 vom 17.05.2018
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/22685 des KI vom 07.06.2018
	Beschluss des Plenums 17/22771 vom 14.06.2018
	Plenarprotokoll Nr. 134 vom 14.06.2018

